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67 630-Mark-Gesetz:
In den Finanzämtern herrscht
Belagerungszustand

Die Neuregelung des 630-Mark-Gesetzes führt zu einem
¹Super-GAUª in den Finanzämtern. Die zuständigen Fach-
abteilungen werden von den Betroffenen regelrecht belagert.
DSTG-Chef Dieter Ondracek schrieb an den Steuerabtei-
lungsleiter im BMF, Gerhard Juchum, der Unmut der Men-
schen dürfe nicht bei den Steuerbeamten abgeladen werden.

79 Zeitplan für EDV-Projekt ¹FISCUSª

Die Angleichung der Datenverarbeitungssysteme zwischen
den einzelnen Bundesländern ist für die Finanzverwaltung
äuûerst wichtig. Wir veröffentlichen den Zeitplan für die
Einführung des EDV-Projekts ¹FISCUSª.

73 Die Chronik der DSTG: 50 Jahre
erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit

Die DSTG besteht 50 Jahre. Aus diesem Anlaû hat der
Ehrenvorsitzende der DSTG, Hermann Fredersdorf,
die Entwicklung der Besoldung und des Dienstrechts auf-
gezeichnet.

70 Jugend fordert
faire Einstellungschance

Der Bundesjugendausschuû der DSTG hat in München ver-
langt, daû die drohenden Einschnitte bei der Einstellung und
Übernahme korrigiert werden müssen. Die Jugend müsse eine
faire Chance haben.

Titelfoto

Frühzeitig hat die DSTG mit dem neuen Bundesfinanzminister
Hans Eichel (Bild Mitte) Kontakt aufnehmen können. Eichel
kündigte kontinuierliche Gespräche an. Mit Eichel sprachen
Dieter Ondracek und Rafael Zender.
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Liebe Kolleginnen
und Kollegen!

Der Begriff ¹GAUª kommt aus der Technik. Man
bezeichnet damit den ¹Gröûten annehmbaren
Unfallª.

Wir Finanzer sind es gewohnt, mit allen nur
denkbaren Pannen der Gesetzgebung und der
Verwaltungsorganisation fertig zu werden. In
Deutschland herrscht das ¹Steuerchaosª. Dies ist
eine nüchterne Feststellung, die heute niemand
mehr hinter dem Ofen hervorlockt. Ein ¹GAUª
hat natürlich noch verheerendere Wirkungen:
das ¹630-Mark-Gesetzª ist dieser ¹GAUª für die
Steuerverwaltung. Allein in den ersten drei
Wochen sind zum Beispiel im Oberfinanzbezirk
Nürnberg rund 70 000 Telefonanrufe und 50 000
persönlich vorsprechende Steuerbürgerinnen
und Steuerbürger mit Rat und Auskunft zu
bedienen gewesen. In diesem Oberfinanzbezirk
sind ca. 30 000 Freistellungsanträge eingegan-
gen. Weit über eine Million Freistellungsaufträ-
ge insgesamt sind zu bearbeiten.

Erdrückend war der Beratungsbedarf wegen der
ebenso komplizierten wie konfusen Regelungen
und den völlig unzureichenden Informationen,
die hierzu zur Verfügung standen.

Lassen wir die arbeitsmarktpolitischen Ziele bei-
seite. So plausibel sie klingen; sie müssen admi-
nistrierbar sein. Wer immer wieder den ¹Schlan-
ken Staatª propagiert, muû sich mit Ringelnatz
fragen lassen, ¹ob der, der das Wunderwirrwarr
gebar, wohl ganz oder total ¼ war?ª
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S eit der Verabschie-
dung des ¸630-Mark-
Gesetzes` herrscht in

den zuständigen Abteilun-
gen der Finanzämter ¹Be-
lagerungszustandª. Diese
alarmierende Feststellung
teilte der Bundesvorsitzende
Dieter Ondracek in einem
Schreiben an den Steuer-
abteilungsleiter im Bundes-
finanzministerium, Gerhard
Juchum vom 28. April 1999
mit.

Die Bearbeitung der An-
fragen und der entspre-
chenden Anträge müûten
wegen des Sachzusammen-
hangs in den Bereichen
¹Arbeitnehmerveranlagung/
Lohnsteuerª abgewickelt
werden. Gerade hier herr-
sche derzeit Hochkonjunk-
tur wegen der Antragsver-
anlagungen (Lohnsteuerjah-
resausgleich). Die Warte-
schlangen vor den Türen der
Bearbeiterinnen und Bear-
beiter und den Informations-
zentralen der Finanzämter
hätten sich sichtbar verlän-
gert. Der Unmut der Bürge-
rinnen und Bürger treffe die
Kolleginnen und Kollegen
des Finanzamtes, obwohl sie
nicht dafür verantwortlich
seien, sondern wegen der
zusätzlichen Arbeit eher die
Leidtragenden der Reform.

Allein in den ersten drei Wo-
chen seien zum Beispiel im
Oberfinanzbezirk Nürnberg
rund 70 000 Telefonanrufe
und 50 000 persönlich vor-
sprechende Steuerbürgerin-
nen und Steuerbürger mit
Rat und Auskunft zu bedie-
nen gewesen. In diesem
Oberfinanzbezirk seien ca.
30 000 Freistellungsanträge
eingegangen, die hätten be-
arbeitet werden müssen.

Ondracek weist darauf hin,
daû die DSTG-Schätzungen
dieser Fakten viel zu niedrig
gegriffen gewesen seien.
Weit über eine Million Frei-

stellungsaufträge seien zu
bearbeiten.

Erdrückend für die Beschäf-
tigten sei der Beratungsbe-
darf durch die ebenso kom-
plizierten wie konfusen Re-
gelungen und den völlig
unzureichenden Informatio-
nen, die den Beschäftigten
hierzu zur Verfügung stän-

Frust lädt sich auf
falschen Adressaten ab:

Steuerverwaltung
büût für Gesetzgeber

den. Die Organisationsmän-
gel und der Dilettantismus
der Politik wurden auf dem
Rücken der Beschäftigten
der Steuerverwaltung aus-
getragen. Frust und Wut der
Bürger richteten sich nicht
gegen die Politik als Verur-
sacher des Dilemmas, son-
dern gegen die Beschäftig-
ten der Steuerverwaltung.

Hierzu berichtet eine Kolle-
gin, die in der Warteschlan-
ge hintereinander zwei ex-
treme Fälle zu ¹bedienenª
hatte:

I ¹Der erste Fall einer al-
leinerziehenden Mutter
mit einer Beschäftigung
Brutto-Arbeitslohn 1 800
DM und zwei zusätzlichen
Nebentätigkeiten als Rei-
nemachefrau. Die Kol-
legin muûte ihr klar ma-
chen, daû dies nicht
möglich sei. Sofern die Ar-
beitgeber der 630-Mark-
Verhältnisse die anfallen-
den Steuer- und Sozialbe-
träge nicht übernehme,
könne sie allenfalls emp-
fehlen, mit einer VIer-
Lohnsteuerkarte zunächst
die Steuern zu zahlen und
nach Jahresablauf sich
diese Steuer wieder er-
statten zu lassen. Mit Trä-
nen in den Augen erklärte
die Frau, daû sie von der
Erstattung nichts habe; sie

brauche das Geld wäh-
rend des Jahres zum Le-
benª.

I Der nächste Besucher war
ein gut verdienender Ehe-
mann (Brutto-Arbeitslohn
200 000 DM). Er wollte
die Freistellungsbeschei-
nigung für seine Frau, die
keine eigenen Einkünfte
hatte. In diesem Fall
konnte die Kollegin die
Bescheinigung anstands-
los ausstellen.

Wer den Ursachen nach-
spürt, stöût schnell darauf,
daû im Gesetzgebungsver-
fahren die Steuerexperten,
darunter auch die DSTG,
nicht beteiligt gewesen sind.
Federführend war der Bun-
desminister für Arbeit und
Sozialordnung. Respekt vor
seinem arbeitsrechtlichen
und sozialrechtlichen Sach-

verstand! Auf der Strecke
geblieben ist erneut das
Steuerrecht!

Im Saarländischen Rund-
funk hat Ondracek darauf
hingewiesen, daû die Erstat-
tung der Lohnsteuer in die-
sem Jahr auf sich warten
lieûe wegen der durch die

30 Minuten
Bearbeitungszeit für
jeden Freistellungs-

antrag

Neuregelung der ¹630-
Mark-Jobsª entstandenen
Arbeitsbelastungen. Er hat
diese Arbeitsbelastungen im
einzelnen konkretisiert. Mit
mindestens 1,5 bis zwei Mil-
lionen Anträge auf Freistel-
lungsbescheinigungen sei
zu rechnen. Der Gesamtvor-
gang dauert pro Antrag min-

¹630-Mark-Gesetzª:
In den Finanzämtern herrscht
¹Belagerungszustandª

Der DSTG-Bundesvorsitzende Dieter Ondracek nutzte die
Gelegenheit: am Rande einer Veranstaltung sprach er mit
dem rheinland-pfälzischen Finanzminister Gernot Mittler
über die personellen Probleme, die in der Finanzverwal-

tung durch das ¹630-Mark-Gesetzª entstanden sind.
Ondracek machte klar, daû diese ¹verkorksteª Regelung

nicht auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ausgetragen werden kann und forderte,
das notwendige Personal zur Verfügung zu stellen.
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destens 30 Minuten, was zu-
sätzliche Arbeit für mehr als
300 Mitarbeiter in den ohne-
hin überlasteten Finanzäm-
tern bedeutet. Da es aber
kein zusätzliches Personal
gebe, bleibe Arbeit liegen,
vor allem in den betroffenen
¹Arbeitnehmerbezirkenª.

Hinzu kommt: Seit 1985 sind
die Steuerbescheide hin-
sichtlich der Kinderfreibe-
träge offen. Nach Auskunft
der Bundesregierung sind
für den Zeitraum von 1985
bis 1995 allein rd. 4,4 Millio-
nen Steuerbescheide zu än-
dern. Die übrigen hinsicht-
lich der Kinderfreibeträge
vorläufigen Steuerbeschei-
de werden ohne ¾nderung
für endgültig erklärt. Dabei
werden die Finanzämter mit
vielen Rückfragen befaût
werden, weil die Bürgerin-
nen und Bürger nicht ohne
weiteres akzeptieren wer-
den, daû sie keine oder nur
eine geringe Rückerstattung
bekommen werden.

All' dies kulminiert mit der
Bearbeitung der 630-Mark-
Jobs ± ein organisatorischer
GAU, der durch einen Be-
richt in der Mai-Ausgabe
von ¹Blickpunkt DSTGª des
DSTG-Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen belegt
wird:

¹Steuerbürger stürmen Pforteª

In unserem ¸Musterfinanz-
amt`, einer Dienststelle mit
knapp über 200 Beschäftig-
ten, stürmen täglich zwi-
schen 300 und 400 Steuer-
bürger zu den normalen Öff-
nungszeiten die Pforte, um
eine Freistellungsbescheini-
gung zu erhalten. Und somit
ist der ganze Veranlagungs-
bereich damit beschäftigt,
diese Bescheinigungen aus-
zustellen oder aber Anträge
abzulehnen, was einen noch
gröûeren Zeitaufwand dar-
stellt. Erklären Sie einmal
einer Witwe, einem Rentner
oder einem Arbeitnehmer
mit 2 000 DM Einnahmen im
Monat, daû sie oder er keine
Freistellungsbescheinigung
bekommen kann! Diese ¸Be-
schäftigung` füllt den ge-
samten Vormittag aus. Aber
es gibt noch einen Nachmit-

tag. Wer glaubt, daû dann
das Veranlagungsgeschäft
auf vollen Touren läuft, ist
auf dem Holzweg.

¸Wo bleibt mein Geld?`

Am Nachmittag ist Telefon-
dienst angesagt. Alle Kolle-
ginnen und Kollegen aus
dem Veranlagungsbereich
sitzen an der ¸Hotline`. Aus-
künfte zu den 630-Mark-
Jobs überwiegen. Sie ver-
mengen sich mit der Frage:
¸Ich habe vor sechs Wochen
meine Steuererklärung ab-
gegeben, wo bleibt mein
Geld?` Aber seit Wochen
muû die eigentliche Arbeit,
das Veranlagungsgeschäft,
liegen bleiben. Doch wen in-
teressiert das schon? Zu be-
fürchten ist, daû in wenigen
Wochen das Controlling-Re-
ferat vor der Tür steht und
die Erfüllung der Zeilverein-
barungen anmahnt. Bleibt
zu hoffen, daû die Oberfi-
nanzdirektionen Fingerspit-
zengefühl beweisen und
den Kolleginnen und Kolle-
gen den Rücken stärken,
auch gegenüber der Öffent-
lichkeit.

Den ersten beiûen die Hunde

Eine Personengruppe hat
aber unter der irrsinnigen
Gesetzesregelung beson-
ders zu leiden: die Pförtner.
Sie sind die ersten An-
sprechpartner, und ¸die er-
sten beiûen die Hunde`.

Sie müssen jeden Morgen
die erregten Menschenmas-
sen in das Finanzamt
schleusen. Aber was noch
schlimmer ist: sie müssen
nachmittags, wenn die Ein-
gangspforten geschlossen
sind, den geballten Frust
von wütenden Steuerpflich-
tigen, die das Gesetz nicht
verstehen oder nicht ins
Amt hineingelassen werden,
über sich ergehen lassen.
¸Hoffentlich wird diesem
Alptraum bald ein Ende ge-
setzt` stöhnen die Betroffe-
nen. Die Belastung des Ein-
zelnen hat die zumutbaren
Grenzen weit überschritten.
Kritische Stimmen werden
laut.ª

Zu einem ersten Meinungs-
austausch trafen der DSTG-
Bundesvorsitzende Dieter
Ondracek und der stellver-
tretende Bundesgeschäfts-
führer Rafael Zender mit
dem Staatssekretär im Bun-
desministerium der Fi-
nanzen, Professor Dr. Heri-
bert Zitzelsberger, zusam-
men.

Mit Blick auf das Sparpaket
von Bundesfinanzminister
Hans Eichel, nach dem in
allen Ressorts Einsparun-
gen vorgenommen werden
sollen, wies Ondracek dar-
auf hin, daû in der Bun-
desfinanzverwaltung ange-
sichts der ohnehin schon
ausgedünnten Personaldek-
ke kein Sparpotential gege-
ben sei.

Einigkeit bestand darüber,
daû die Umsetzung des Ver-
fassungsgerichtsurteils zu
den Kinderfreibeträgen von
einer breiten Aufklärungs-
und Pressearbeit des BMF
und der Länderfinanzmi-
nisterien begleitet werden
müsse. Ansonsten komme
es wegen der unzutref-
fenden Vorstellungen beim
Steuerbürger über den Kreis
der Nachzahlungsberech-
tigten und die Höhe der
Nachzahlungen zu einer
von den Finanzämtern nicht

zu bewältigenden Arbeits-
flut.

Staatssekretär Zitzelsberger
erklärte, daû die Unterneh-
menssteuerreform erst zum
Jahre 2001 in Kraft treten
könne, da wegen der geplan-
ten tiefgreifenden Systemän-
derungen eine Verabschie-
dung des Gesetzes erst bis
zur Sommerpause 2000 be-
werkstelligt werden könne.

Während Zitzelsberger die
Auffassung vertrat, daû aus
der geplanten Systemumstel-
lung bei der Körperschaft-
steuer eine radikale Verein-
fachung für die Finanzver-
waltung eintrete, hielt der
DSTG-Bundesvorsitzende
dem entgegen, daû aus der
damit einhergehenden Diffe-
renzbesteuerung für Perso-
nengesellschaften eine enor-
me Mehrarbeit auf die Fi-
nanzverwaltung zukomme.

Schlieûlich wurde auch die
Harmonisierung der Be-
steuerung der Kapitalein-
künfte im europäischen
Raum, entweder durch eine
Mindeststeuer oder ein Kon-
trollmitteilungssystem disku-
tiert. Hierbei wies Ondracek
darauf hin, daû die Besteue-
rung als Abschlag-, nicht
aber als Abgeltungssteuer
ausgestaltet sein müsse.

Steuergespräch mit
Spitze des BMF

Bei dem neuen Staatssekretär im BMF, Professor Heribert
Zitzelsberger, konnte die DSTG ihre Wünsche vortragen.
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Zu einem ausführlichen Meinungsaustausch trafen die
stellvertretende DSTG-Bundesvorsitzende Anne Schauer
und der DSTG-Bundesvorsitzende Dieter Ondracek mit
dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundes-

ministerium des Innern, Fritz-Rudolf Körper, zusammen.
MdB Körper, der schon zu Oppositionszeiten ein Freund

der DSTG war, diskutierte mit den DSTG-Vertretern
Fragen der Besoldungsanpassung, der Versorgungs-

problematik, Beihilfefragen, Beförderungsprobleme, die
Situation in der Steuerverwaltung allgemein und über

die politischen Möglichkeiten. Körper zeigte dabei erneut,
daû er ein profunder Kenner der Situation in der Steuer-
verwaltung ist, daû er die Nöte aufnimmt und Problem-
lösungen positiv gegenüber steht. Der enge Dialog mit

ihm wird fortgeführt.

14. Steuer-Gewerkschaftstag

Ondracek mit groûer
Mehrheit wiedergewählt
¹Starke Steuerverwaltung ± Garant für sozialen Friedenª ist
das Motto des 14. Steuer-Gewerkschaftstages, der am 1. und
2. Juni 1999 in Lübeck stattfand.

Dieses Motto ist zugleich das Leitthema des neuen DSTG-
Grundsatzprogramms (¹Lübecker Plattformª), das die Dele-
gierten als programmatische Orientierung an der Schwelle
zum Dritten Jahrtausend mit überwältigender Mehrheit ver-
abschiedet haben.

Verabschiedet wurden neben den fast 300 Anträgen 5 Leitan-
träge.

DSTG-Chef Dieter Ondracek wurde mit überwältigender
Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Von 240 abgegebenen gül-
tigen Stimmen entfielen 228 Ja-Stimmen auf ihn, bei 6 Gegen-
stimmen und 6 Enthaltungen.

Mit ebenso überwältigender Mehrheit wurden in ihren
¾mtern als stellvertretende Bundesvorsitzende bestätigt:
Dr. Rainer Ullrich (LV Baden-Württemberg), Anne Schauer
(LV Hessen), Helmut Overbeck (BV Westfalen-Lippe) und
Joachim Rothe (LV Sachsen). Neu gewählt in die Bundeslei-
tung wurde Kollege Manfred Lehmann. Manfred Lehmann ist
der Vorsitzende des Bezirksverbandes Köln und Mitglied des
Hauptpersonalrats im Finanzministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen.

Eine ausführliche Berichterstattung über den 14. Steuer-
Gewerkschaftstag folgt in der nächsten Ausgabe von ¹Die
Steuer-Gewerkschaftª.

Rolf Westphal ist in der
Nacht zum 11. Mai 1999
nach schwerem Leiden im
Alter von 64 Jahren verstor-
ben.

Rolf Westphal ist der ¹Pio-
nierª der tarifpolitischen Ar-
beit in der DSTG. Bereits
1969 wurde er als erster An-
gestellter Mitglied des ge-
schäftsführenden Vorstan-
des des Bezirksverbandes
Westfalen. Als sich im Jahre
1972 die DSTG auf Bundes-
ebene für die Angestellten
und Arbeiter öffnete, wurde
Kollege Westphal als erster
Arbeitnehmer in die Bun-
desleitung der DSTG ge-
wählt und wurde zugleich
Vorsitzender der DSTG-Ta-
rifkommission.

Bis zum Jahre 1991 hat er
unermüdlich und nachhaltig
die Interessen der Arbeit-
nehmer in der Steuerverwal-
tung vertreten. Im Jahre
1979 gelang ihm der ¹groûe
Wurfª: abgeschlossen wur-
de der Eingruppierungs-Ta-
rifvertrag für die Angestell-
ten in den Steuerverwaltun-
gen, der heute noch gilt.

Die gewerkschaftliche Ar-
beit in der DSTG wurde er-
gänzt durch sein Engage-
ment im geschäftsführenden
Vorstand der DBB-Tarifuni-
on und im Hauptpersonalrat
beim Finanzministerium des
Landes Nordrhein-Westfa-
len; von 1978 bis 1991 war
er dessen stellvertretender
Vorsitzender.

Rolf Westphal hat seine gan-
ze Persönlichkeit in den
Dienst seiner Kolleginnen
und Kollegen gestellt. Seine
stete Hilfsbereitschaft und
sein soziales Engagement
waren geprägt von seinem
christlichen Menschenbild.

Westphal hat entscheidend
dazu beigetragen, daû die
gewerkschaftliche Solidari-
tät von Beamten, Angestell-
ten und Arbeitern das Mar-
kenzeichen ¹unsererª Deut-

schen Steuer-Gewerkschaft
geworden und geblieben ist.

Für sein soziales Engage-
ment in der DSTG und der
DBB-Tarifunion hat ihm der
Bundespräsident das Bun-
desverdienstkreuz verlie-
hen. Seine Kolleginnen und
Kollegen in der Tarifunion
wählten ihn zum Ehrenmit-
glied.

In einem Beileidschreiben
an seine Witwe Elsbeth
haben der Bundesvorsitzen-
de Dieter Ondracek und
Bundesgeschäftsführer Paul
Courth die reiche gewerk-
schaftliche Vita des Verstor-
benen gewürdigt. ¹Immer
werden wir uns an die kolle-
giale und freundschaftliche
Zusammenarbeit mit Rolf
Westphal erinnern. Sein Op-
timismus, sein Frohsinn und
die menschliche Stärke, mit
der er bis zuletzt seine
Krankheit ertragen hat, ha-
ben uns immer wieder im-
poniert.ª

Am 17. Mai 1999 wurde er
in Dortmund im engsten Fa-
milienkreis beigesetzt. Die
DSTG verliert viel ± einen
guten Freund, einen en-
gagierten Gewerkschaftler
und einen Menschen, der
den ¹Dienst am Nächstenª
auch aus seinem christlichen
Glauben heraus geleistet
hat.

Rolf Westphal ist tot:

Er war der Pionier
in der Tarifpolitik

Rolf Westphal
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Beamtenschelte
verantwortungslos

A ls verantwortungs-
los hat der DBB-
Bundesvorsitzende

Erhard Geyer das Verhalten
von Politikern gerügt, die
Feindseligkeiten und popu-
läre Vorurteile gegen Be-
amte schüren. In einem In-
terview mit dem ¹Mannhei-
mer Morgenª forderte Geyer
eine Rückbesinnung auf die
Leistung der Beamten für
die Gesellschaft und den
Standort Deutschland.

Als ¹Humbugª wies Geyer
in diesem Zusammenhang
immer wieder auflebende
Mutmaûungen über beson-
dere Vergünstigungen für
Beamte zurück. So würden
insbesondere bei der Ge-
genüberstellung der un-
terschiedlichen Altersiche-
rungssysteme häufig ¾pfel
mit Birnen verglichen. Der
Bruttovergleich zwischen
Renten und Pensionen las-
se beispielsweise unberück-
sichtigt, daû die Beamten-
pensionen voll zu versteuern
sind. Auch die Betrachtung
von Durchschnittswerten
führe nicht zu aussagekräfti-
gen Ergebnissen, weil in
den Rentendurchschnitt nur
die sozialversicherungs-

pflichtigen Teile der Ein-
kommen eingehen.

Für die öffentlichen Arbeit-
geber, so Geyer unter Hin-
weis auf entsprechende Ko-
stenvergleiche, ist die Be-
schäftigung von Beamten
auch unter Berücksichtigung
der späteren Pensionskosten
günstiger als die von Arbeit-
nehmern. Der DBB setzt sich
in diesem Zusammenhang
dafür ein, daû die Pensions-
rücklagen als Anmerkung in
den Haushalten nachricht-
lich ausgewiesen werden.

SPD-Fraktion:
Steuerexperte Poû
rückt in Spitze auf

Die SPD-Bundestagsfraktion
hat die für die Steuerpolitik
verantwortliche Fraktions-
spitze neu gewählt. Nachfol-
ger von Ingrid Matthäus-
Maier wurde der frühere Fi-
nanzpolitische Sprecher Joa-
chim Poû. Neuer Finanzpoliti-
scher Sprecher der SPD-Bun-
destagsfraktion ist Jörg-Otto
Spiller. Beiden Steuerpoliti-
kern hat DSTG-Chef Dieter
Ondracek gratuliert und die
Fortsetzung des kontinuier-
lichen und konstruktiven
Dialogs mit der SPD-Bundes-
tagsfraktion angeboten.

Das gröûte Beschluûgre-
mium zwischen den Bun-
desjugendtagen der DSTG-
Jugend, der Bundesjugend-
ausschuû, traf sich in Mün-
chen. Vertreterinnen und
Vertreter der Bundesländer
berieten über die bedrohli-
chen Einschnitte im Einstel-
lungs- und Übernahmebe-
reich. Durch das selbstmör-
derische Sparverhalten in
der Ausbildungspolitik sieht
die DSTG-Jugend nicht nur
die Schulen gefährdet, son-
dern auch das Klima an den
¾mtern verschlechtert sich
von Tag zu Tag. Wo kein
Nachwuchs in den ¾mtern
zur Verfügung steht, wird
die Mehrarbeit auf das be-

stehende Personal verteilt.
Doch diese haben nebenbei
auch noch mit den ¹Steuer-
vereinfachungenª und ¹Ver-
besserungenª zu kämpfen
(z. B. ¹630-Mark-Jobª!).
Ebenfalls hat die DSTG-Ju-
gend einen neuen Schatz-
meister gewählt. Mit einem
überwältigenden Ergebnis
wurde Hans H. Kurdum das
Vertrauen für dieses Amt
ausgesprochen. Hans G.
Kurdum kommt vom Lan-
desverband Rheinland-Pfalz
und ist in der OFD Koblenz
beschäftigt. Die Bundesju-
gendleitung und der Bun-
desjugendausschuû wün-
schen ihm bei der Ausübung
seines Amtes viel Erfolg.

Jugend fordert faire
Einstellungschance

Am 5. Mai 1999 trafen der DSTG-Bundesvorsitzende
Dieter Ondracek und der stellvertretende DSTG-Bundes-
geschäftsführer Rafael Zender mit der Finanzpolitischen

Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Gerda
Hasselfeldt zu einem ausführlichen Meinungsaustausch

zusammen. Angesprochen wurde dabei die gesamte
Palette der anstehenden Fragen im Steuerbereich, wie

Folgen des Kinderurteils, die Neuregelung der Familien-
besteuerung, die Unternehmenssteuerreform, das aus-

stehende Verfassungsgerichtsurteil hinsichtlich der
Besteuerung von Renten und Pensionen, die vom Bundes-

gesetzgeber unauffällig produzierte Mehrarbeit für
die Finanzämter, die restriktive Personalpolitik der

Länderfinanzminister und Fragen der leistungsgerechten
Besoldung und Bezahlung der Beschäftigten der

Steuerverwaltung.

Hasselfeldt zeigte Verständnis für die angesprochenen
Probleme und räumte auch ein, daû aufgrund der Regie-
rungsverantwortung von CDU/CSU die Frage der Steuer-

vereinfachung oftmals bei den Kompromiûfindungen
vernachlässigt werde. Hasselfeldt sagte die Unterstützung

der DSTG-Wünsche zu.

V. l. n. r.: Sascha Meyer (LJL Hamburg), Ludger Grimsel
(LJL Rheinland-Pfalz), Markus Griebenow (Bundes-
jugendleiter), Hans G. Kurdum (Schatzmeister) und

Lukas Hendriks (BJL Köln).

w:/STGEWERK/HEFT06/99_s70.3d Dienstag,13.7.1999 11:37 Seite 70

70 Juni 1999

G E W E R K S C H A F TD I E S T E U E R



D ie Arbeitszeit wird
in den Ländern ge-
regelt. Doch kann

es der DSTG nicht gleich-
gültig sein, was im Bund ge-
schieht, damit keine fal-
schen politischen Signale
in die Länder ausgesendet
werden. Dies ist der Fall im
Entwurf einer Elften Ver-
ordnung zur ¾nderung der
Arbeitszeitverordnung, die
der Bundesinnenminister im
April 1999 vorgelegt hat.

Zwar: die Verordnung bringt
insgesamt eine gröûere Fle-
xibilisierung der Arbeitszeit
und zeichnet insoweit nach,
was in den Ländern längst
geschehen ist.

Kritisiert hat die DSTG, daû
die Kernarbeitszeit auch frei-
tags auf fünfeinhalb Stun-
den festgeschrieben ist und
damit auch für Freitagnach-

mittag eine Kernzeit vorge-
halten werden muû, ¹ob-
wohl dafür in vielen Berei-
chen keinerlei Bedarf be-
stehtª, so die DSTG.

¹Wenn man die Kernzeit am
Freitag auf vier Stunden

Am Freitag reicht
Kernzeit von

vier Stunden aus

festsetzt, ist dies für die
dienstlichen Belange aus-
reichend. Auch wenn der
Freitagnachmittag kernzeit-
frei ist, führt dies nicht dazu,
daû die Behörden men-
schenleer sind. Auch ohne
die strikte Vorgabe läût sich
mit mündigen Mitarbeitern
regeln, daû die Erreich-
barkeit der Behörden am
Freitagnachmittag sicherge-
stellt wirdª.

Kritisiert hat die DSTG wei-
ter, daû in den nächsten Ab-
rechnungszeitraum (Kalen-
derjahr) höchstens 40 Stun-
den übertragen werden dür-
fen. Es sei überhaupt nicht
erkennbar, warum die Über-
tragungszeiten von Pluszei-
ten eingegrenzt werden
müûten. Bei der vorgegebe-
nen Arbeitszeit von täglich
höchstens zehn Stunden sei
ein Ansammeln von mehr
als 40 Stunden kaum er-
reichbar. Sollte dies im Ein-
zelfall dennoch geschehen,
so bestehe überhaupt keine
Notwendigkeit, dies einzu-
grenzen.

Der Entwurf des Bundesin-
nenministeriums sieht vor,
nach dem Beschluû der be-
amteten Staatssekretäre die
Kernarbeitszeit von Montag
bis Freitag einheitlich auf
fünfeinhalb Stunden pro Tag

festzulegen. Die Kernarbeits-
zeit beträgt dementspre-
chend statt 24 Stunden nun
27,5 Stunden pro Woche.

Teilzeitbeschäftigte können
nach dem Entwurf die Zeit
einer Freistellung vom
Dienst bis zu drei Monaten
zusammenfassen, wobei der
Freistellungszeitraum nicht
am Ende der bewilligten
Teilzeitbeschäftigung liegen
muû. Eine darüber hinaus-
gehende Freistellung darf
bis zu einem Jahr zusam-
mengefaût werden, wenn
sie an das Ende der bewil-
ligten Teilzeitbeschäftigung
gelegt wird.

In der Begründung des Ent-
wurfs wird klargestellt, daû
die Beamten verpflichtet
sind, bei der ihnen einge-
räumten Gestaltung der Ar-
beitszeit eine Höchstgren-
ze von zehn Stunden am
Tag einzuhalten. Bei dienst-
lichem Bedarf kann der Vor-
gesetzte jedoch eine dar-
über hinausgehende Dienst-
leistung anordnen oder ge-
nehmigen.

Falsches Signal für die Länder

Arbeitszeitverordnung wurde
vom Bund verschlechtert
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D er Bundeshauptvor-
stand des Deut-
schen Beamtenbun-

des hat eine ganze Reihe
von Korrekturen bei der Ge-
setzgebung für die Besol-
dung und Versorgung gefor-
dert. Insbesonders seien
Nachbesserungen bei der
vorgesehenen Anpassung
der Dienst- und Versor-
gungsbezüge in 1999 un-
abdingbar, bekräftigte der
Bundeshauptvorstand auf
seiner Sitzung am 3. und
4. Mai 1999 in Mannheim.

Mit dem vorliegenden Ge-
setzentwurf, der u.a. eine li-
neare Bezügeerhöhung um
2,9 Prozent ab Juni 1999 vor-
sieht, werde weder ein aus-
reichendes Anpassungsvo-
lumen sichergestellt, noch
setze er die Entscheidung
des Bundesverfassungsge-
richts zur amtsangemesse-
nen Alimentation kinderrei-
cher Beamter vom 24. No-
vember 1998 vollständig
um. Insbesondere die zeit-
liche Verschiebung bedeute
jahresdurchschnittlich nur
noch eine Erhöhung von
1,8 Prozent, womit der An-
spruch der Beamten und
Versorgungsempfänger auf
Anpassung ihrer Bezüge an
die allgemeine wirtschaft-
liche Entwicklung nicht er-
füllt werde. Mit den dadurch
erzielten Einsparungen will
die Bundesregierung Ver-
besserungen bei der amts-
angemessenen Alimentation
kinderreicher Beamtenfa-
milien finanzieren, so daû
jetzt praktisch Beamte und
Versorgungsempfänger für
die Unterlassungssünden
des Gesetzgebers aufkom-
men sollen.

In einer Entschlieûung hat
der DBB-Bundeshauptvor-
stand auf die Gleichbehand-
lung aller Statusgruppen im
öffentlichen Dienst gepocht
und die Anpassung der Be-
züge ab 1. April 1999 gefor-
dert.

Zusätzliche gravierende Här-
ten entstehen für die Versor-
gungsempfänger durch die
Streichung der Ruhegehalts-
fähigkeit von Zulagen nach
dem Versorgungsreformge-
setz 1998. Der DBB-Bundes-
hauptvorstand fordert, daû
Bezügebestandteile, die über
JahrenachhaltigdasBezüge-
niveau geprägt haben und
noch bei einer Zurruheset-
zung gewährt werden, auch
künftig wieder beim Ruhege-
halt Berücksichtigung finden
müssen.

Im Zusammenhang mit den
Altersteilzeitregelungen für
den öffentlichen Dienst setzt

Hauptvorstand
fordert Einbeziehung

der Teilzeitkräfte

sich der Bundeshauptvor-
stand mit Nachdruck dafür
ein, daû auch Teilzeitbe-
schäftigte in die Regelungen
einbezogen werden. Durch
die Bestimmung, daû in den
letzten fünf Jahren vor Be-
ginn einer Altersteilzeitbe-
schäftigung mindestens drei
Jahre Vollzeitarbeit geleistet
worden sein muû, werden
Teilzeitbeschäftigte ausge-
schlossen und benachteiligt.
Im Hinblick auf den hohen
Anteil betroffener Frauen
zeigt das Gesetz frauen-
feindliche Auswirkungen.
Auch die spezifische Struk-
tur im Vollzugsdienst kann
nach Feststellung des DBB
dazu führen, daû das Alters-
teilzeitmodell nur unvoll-
ständig realisiert wird. We-
gen der besonderen Alters-
grenze im Vollzug fordert
der Bundeshauptvorstand
einen Anspruch auf Alters-
teilzeitbeschäftigung für die
Betroffenen bereits ab dem
50. Lebensjahr.

Begrüût hat der Bundes-
hauptvorstand schlieûlich die
Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts zur Ren-
tenüberleitung.

D er frühere stellver-
tretende Chefre-
dakteur des Han-

delsblattes, Hans Mundorf,
ist am 13. Mai 1999 70 Jahre
alt geworden. Ein Journalist,
der wie kaum ein zweiter
immer wieder eingefordert
hat, nicht nur das Steuer-
recht zu vereinfachen, son-
dern auch die Steuerverwal-
tung instandzusetzen, das
Steuerrecht umzusetzen.
Eine funktionstüchtige und
leistungsfähige Steuerver-
waltung war für ihn ein inte-
graler Bestandteil eines
funktionierenden Steuer-
systems, das sowohl die
Steuergerechtigkeit und da-
mit die soziale Gerechtigkeit

Fairer Partner
in den Medien

gewährleistet als auch den
Wirtschaftsstandort stärkt.
Nicht immer, aber oft, lag er
auf der Linie der DSTG.
Heute ist Hans Mundorf
Chefkolumnist des Handels-
blattes, der neben dem Wall-
Street-Journal renommierte-
sten Wirtschaftszeitung der
Welt.

Das Markenzeichen von
Hans Mundorf:

Unbestechlich in seinen
Grundsatzpositionen,brillant
in der Sprache und detailge-
nau in seinen Recherchen.
Auf den Punkt kommt die
Laudatio im Handelsblatt
vom 12.Mai 1999:

¹Seit seiner Pensionie-
rung ist er Chefkolumnist
dieser Zeitung. Hans
Mundorf hat das Profil des
Handelsblattes über Jahr-
zehnte geprägt und mit
seinen brillanten Kom-
mentaren Maûstäbe im
Wirtschaftsjournalismus
gesetzt. Die Leidenschaft
zum journalistischen Be-
ruf spricht auch heute
noch aus seinen Beiträ-
gen. Seine Analysen de-

kuvrieren interessenbezo-
gene Argumente, werben
für das ordnungspolitisch
Richtige, das wirtschaft-
lich Vernünftige und das
sozial Gerechte. Im Laufe
seiner vielen Berufsjahre
hat sich Hans Mundorf zu
einem Steuer- und Ar-
beitsrechtsexperten ent-
wickelt. Wenn die Politik
die Rechtssystematik ver-
letzt oder gar auf den Kopf
stellt, dann tritt Hans
Mundorf zu einem pub-
lizistischen Strafstoû an
und verwandelt ihn mit
der ihm eigenen Treff-
sicherheit. Den öffent-
lichen Auftritt liebt Hans
Mundorf nicht, aber wer
mit ihm in kleiner Runde
zusammen ist, erlebt ein
Feuerwerk rheinischen
Humors und genieût seine
pointenreichen Anekdo-
ten. Die Redaktion gratu-
liert Hans Mundorf herz-
lich und freut sich auf die
weitere Zusammenarbeit
mit ihm.ª

Die DSTG gratuliert Hans
Mundorf nachträglich ± ein
konstruktiver kritischer Be-
gleiter unserer berufspoli-
tischen Arbeit. Ad multos
annos!

Ehrungen hat Hans Mun-
dorf stets abgelehnt. Es sei
denn, sie wurden mit einem

Nur die silberne
Steuerschraube der
DSTG nahm er an

¹Augenzwinkernª verlie-
hen. So ist Hans Mundorf
Träger der ¹Silbernen Steu-
erschraubeª, die alljährlich
der Personalrat beim Fi-
nanzamt Leverkusen-Op-
laden verleiht. Die ¹Silberne
Steuerschraubeª ist mehr
als ein Karnevalsorden: sie
ist ein Zeichen der Ver-
bundenheit der DSTG mit
einem bedeutenden Jour-
nalisten.

DBB: Korrekturen
bei Besoldung und
Versorgung nötig

Oft auf Linie der DSTG

Hans Mundorf
wurde 70 Jahre alt
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A m 2. Juni 1999 kann
die DSTG auf ein
halbes Jahrhundert

gewerkschaftliche Arbeit
nach dem Kriege zurück-
blicken. In Wirklichkeit ist
der historische Bogen noch
weiter gespannt: die Vorgän-
gereinrichtung der DSTG,
der Bund Deutscher Reichs-
steuerbeamten, wurde am
29. August 1920 gegründet
± fast 80 Jahre streitet die
DSTG für die Beschäftigten
der Steuerverwaltung und
damit für eine starke Steuer-
verwaltung.

Wie kein anderer hat unser
Ehrenvorsitzender Hermann
Fredersdorf die Geschichte
der DSTG nach dem Kriege
geprägt. Die Bundesleitung
hat ihn daher gebeten, im
Rahmen der öffentlichen
Kundgebung unsere Ge-
schichte zu skizzieren und
± aus seiner Sicht ± eine
Chronik zu erarbeiten.

Hermann Fredersdorf hat
sieben Schwerpunkte der
berufspolitischen Arbeit der
DSTG in den letzten 50 Jah-
ren herausgestellt: Organi-
sation, Aus- und Fortbil-
dung, Besoldung und Tarif,
Bewertung des Personals,
Beteiligungsrechte, Öffent-
lichkeitsarbeit und Steuer-
gesetzgebung.

Zur Organisation

Erfreulich war, daû jede
drohende Zersplitterung
verhindert werden konnte.
Anders als in der Weimarer
Zeit konnte und kann die
DSTG das gesamte Steuer-
personal einheitlich vertre-
ten. Das galt anfangs vom
Steuerwachtmeister bis zum
Staatssekretär und gilt
heute zusätzlich für das ge-
samte Tarifpersonal.

Die Öffnung für das Tarif-
personal ist ganz wesentlich
dem kürzlich verstorbenen
Kollegen Rolf Westphal zu-

zuschreiben. Als die Organi-
sation von Arbeitnehmern in
der DSTG noch umstritten
war, war er bereits 1969 Mit-
glied des geschäftsführen-
den Vorstandes im Bezirks-
verband Westfalen und hat
von dort aus mit groûer Hart-
näckigkeit und Engage-
ment, aber auch mit groûer
Fairneû die Öffnung der
DSTG für die Kolleginnen
und Kollegen im Tarifver-
tragsverhältnis betrieben.

Aus- und Fortbildung

Hervorgehoben wird eine
besondere Errungenschaft
der Steuerbeamten: ihre
Ausbildung ist in der Verfas-
sung selbst verankert, näm-
lich in Artikel 108 Abs. 2
Satz 2 des Grundgesetzes
mit dem Verfassungsauf-
trag, die Steuerbeamtenaus-
bildung bundeseinheitlich
zu organisieren.

¹Ist das Niveau dieser Aus-
bildung bundesweit einheit-
lich, so ist auch eine gleich-
mäûige Qualität der Rechts-

Niveau der Aus-
bildung der Steuer-
beamten ist in der

Verfassung verankert

anwendung gesichert. Eine
bundeseinheitliche Ausbil-
dung der Steuerbeamten ist
daher eine wesentliche Vor-
aussetzung für eine gleich-
mäûige Besteuerungspraxis
über die Ländergrenzen
hinweg und damit ein
Stück ¹Steuergerechtig-
keitª, so der Entwurf einer
¹Lübecker Plattformª, das
neue DSTG-Grundsatzpro-
gramm, das der 14. Steuer-
Gewerkschaftstag am 1. Ju-
ni 1999 in Lübeck verab-
schiedet hat.

Der akademische Grad ¹Di-
plom-Finanzwirtª im geho-
benen Dienst und die Be-
rufsbezeichnungs ¹Finanz-

wirt/Finanzwirtinª im mitt-
leren Dienst sind mehr als
bloûe Etikette; sie sind die
Anerkennung einer hoch
qualifizierten beruflichen
Bildung. Die DSTG hat diese
Anerkennung durchgesetzt.

Besoldung und Tarif

Hermann Fredersdorf listet
die besoldungspolitische
Entwicklung seit 1948 auf ±
eine wahre Fundgrube.

1948
Zulagen zu den niedrigen
Grundgehältern in A 1 bis
A 5 ab 1. Juli.

1950
Aufhebung der 6%igen Brü-
ning'schen Gehaltskürzung
sowie Sonderzulage von
20 DM bis 350 DM Grundge-
halt monatlich ab 1. Oktober.

1951
Sonderzulage von 20 DM
monatlich für alle ab 1. Fe-
bruar. 15 % Erhöhung der
Grundgehälter, Sonderzu-
lagen von 6 bis 24 DM für
Grundgehälter unter 230
DM ab 1. April. Erhöhung
der Grundgehälter auf
120 % gegenüber der Besol-
dungsordnung 1927 ab
1. Oktober. 8 DM Zulage
je Kind bei den Grundgehäl-
tern bis 300 DM monatlich
ab Dezember.

1952
Einmalige Jahreszuwen-
dung in Höhe von 50 % der
Juni-Bezüge zum 1. August.
Steuerfreie Unterstützung
von 30 % des Grundgehalts
zuzüglich 50 DM für Verhei-
ratete, 30 DM für Ledige so-
wie 15 DM je Kind im De-
zember.

1953
Wegfall der Ortsklasse D.
¾nderung des Wohnungs-
geldzuschusses und Staf-
felung des Kinderzuschlags
auf 25, 30 und 35 DM ab
1. Januar. Erhöhung der
Grundgehälter auf 140 %

gegenüber der Besol-
dungssordnung 1927 ab
1. April. 15 DM Zuwendung
je Kind bei Grundgehältern
bis zu 420 DM im Dezem-
ber.

1954
15 DM Zuwendung je Kind
bei Grundgehältern bis zu
420 DM im Dezember.

1955
Einmalige Zahlung eines
Drittels des Grundgehalts
im Januar. Einmalige Zah-
lung eines Drittels des
Grundgehalts im Juli. 15 DM
Zuwendung je Kind bis zu
420 DM Grundgehalt im De-
zember.

1956
Einmalige Zahlung eines
Drittels des Grundgehalts
im Januar. Erhöhung der
Grundgehälter auf 155 %
gegenüber der Besoldungs-
ordnung 1927, ¾nderung
des Wohnungsgeldzuschus-
ses, Erhöhung des Kinderzu-
schlags ab 1. Januar. Einma-
lige Zahlung von 50 % der
Dezember-Bezüge im De-
zember.

Neues Bundes-
besoldungsgesetz,
neue Besoldungs-

ordnung

1957
Neues Bundesbesoldungs-
gesetz, neue Besoldungs-
ordnung auf der Basis von
etwa 165 bis 170 % gegen-
über der Besoldungsord-
nung 1927, Einführung des
Ortszuschlags, Wegfall der
Ortsklasse C ab 1. April.

1960
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
7 % gegenüber der Besol-
dungsordnung vom 1. April
1957, Halbierung der Diffe-
renz bei der Tarifklasse IV
des Ortszuschlags zum Orts-
zuschlag der Tarifklasse III
ab 1. Juni.

Die Chronik der DSTG: 50 Jahre
erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit
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1961
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
weitere 8 % ab Januar. Ein-
malige Zahlung von 100 DM
an Verheiratete, 80 DM an
Ledige und 20 DM je Kind
im Dezember.

1962
Einmalige Zahlung von 30 %
der Dezember-Bezüge im
Dezember.

1963
Erhöhung der Grundgehäl-
ter um 6 %, Zulagen von
12 bis 25 DM in den Besol-
dungsgruppen A 2 bis A 5
ab 1. Januar. ¾nderung des
vertikalen Spannungsver-
hältnisses in der Besol-
dungsordnung ab 1. März.
Erhöhung des Ortszuschlags
um 6 % ab 1. April. ¾nde-
rung des Ortszuschlags mit
weiterer Halbierung der Dif-
ferenz bei der Tarifklasse IV
gegenüber der Tarifklasse
III, Erhöhung der Kinderzu-
schläge auf 40, 45 und
50 DM ab 1. Oktober. Weih-
nachtsgeld von 100 DM für
Verheiratete, 80 DM für Le-
dige und 20 DM je Kind im
Dezember.

1964
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
weitere 8 %, einheitlicher
Kinderzuschlag von 50 DM
ab 1. Oktober.

1965
Wegfall der Ortsklasse B
und der Tarifklasse IV beim
Ortszuschlag ab 1. Januar.
Neue Ortszuschlagstabelle,
Gewährung des Kinder-
zuschlags bis zur Vollen-
dung des 27. Lebensjahres
ab 1. Juli.

1966
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
weitere 4 % ab 1. Januar. Er-
höhung der Grundgehälter
und Ortszuschläge um wei-
tere 4 % ab 1. Oktober.

Grundgehaltstabellen
neu zugeschnitten

1967
Neue Grundgehaltstabel-
len, fester Stellenplan ab
1. Juli.

1968
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
4 % ab 1. Juli. Erhöhung der
jährlichen Sonderzuwen-
dung auf 40 % der Dezem-
ber-Bezüge im Dezember.

1969
Neue Grundgehaltstabelle
mit durchschnittlich 5 %
Erhöhung, Erhöhung des
Ortszuschlags, verbesser-
ter fester Stellenschlüssel ab
1. April. Zweites Besol-
dungsneuregelungsgesetz
zum 14. Mai.

1970
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
8 %, vermögenswirksame
Leistungen von monatlich
13 DM ab 1. Januar. Sieben-
tes Gesetz zur ¾nderung des
Bundesbesoldungsgesetzes
zum 15. April.

1971
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
7 % sowie 27 DM Sockelbe-
trag ab 1. Januar. Erstes Ge-
setz zur Vereinheitlichung
und Neuregelung des Besol-
dungsrechts in Bund und
Ländern zum 18. März.

1972
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
4 % sowie Sockelbetrag von
30 DM, Erhöhung des Orts-
zuschlags der Ortsklasse A
um die Hälfte des Unter-
schieds zur Ortsklasse S ab
1. Januar.

1973
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
6 % sowie Sockelbetrag von
40 DM, Wegfall der Orts-
klasse A ab 1. Januar. Erhö-
hung der jährlichen Sonder-
zuwendung auf ein ganzes
Monatsgehalt im Dezember.

1974
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
11 % mindestens aber bei
Verheirateten um 170 DM
ab 1. Januar.

1975
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
6 %, Wegfall des Kinderzu-
schlags (Ablösung durch
das allgemeine Kindergeld),
neue Ortszuschlagstabelle

und einmalige Zahlung von
100 DM ab 1. Januar.

1976
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
5 %, mindestens aber 85
DM, Wegfall der Bewäh-
rungsbeförderung, Neure-
gelung des Ortszuschlags
ab 1. Februar.

1977
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
5,3 %, einmalige Zahlung
von 100 DM ab 1. Februar.

1978
Urlaubsgeld von 150 DM,
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
4,5 %, Ergänzungsbeträge

Einstieg in das
Urlaubsgeld

im Ortszuschlag ab dem
dritten Kind bis 31. Dezem-
ber 1978, Erhöhung des
Mindestversorgungs-Fest-
betrages von 35 auf 45 DM
monatlich ab 1. März.

1979
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
4 % und Verdoppelung des
Urlaubsgeldes von 150 auf
300 DM ab 1. März.

1980
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
6,3 % und Erhöhung der ver-
mögenswirksamen Leistun-
gen von 13 auf 26 DM, wenn
Grundgehalt und Ortszu-
schlag monatlich 1 900 DM
nicht erreichen, ab 1. März.
Einmalzahlung in Höhe des
Zwölffachen des Unter-
schiedsbetrages, wenn der
lineare Erhöhungsbetrag
monatlich 110 DM nicht er-
reicht.

1981
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
4,3 % ab 1. Mai, bei den
Anwärtern ab 1. März, die
aber den Festbetrag von je
120 DM für März und April
nicht erhalten.

1982
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
3,6 % ab 1. Mai, Beamte ab

1. Juli, und Einmalzahlung
von 40 DM.

1983
Erstmalig und einmalig wird
die Besoldungserhöhung
vor Abschluû der Tarifrunde
beschlossen mit 2 % Erhö-
hung der Grundgehälter

Ein Novum:
Besoldungserhöhung

kommt vor Tarif-
verhandlungen

und Ortszuschläge für Be-
amte ab 1. Juli bis 31. Au-
gust 1984, für Angestellte
und Arbeiter ab 1. März bis
30. Juni und Stufenplan mit
Erhöhungen um 2,5 % ab
1. Juli 1983 sowie 3 % ab
1. März 1984 auf der Grund-
lage von 1982.

1984
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
3,2 % ab 1. Januar 1985 und
Einmalzahlung von 240 DM
für die Monate September
bis Dezember 1984.

1986
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
3,5 % ab 1. Januar, Erhö-
hung des Ortszuschlags der
Stufe 3 um 115,80 DM ge-
genüber der nächstniedrige-
ren Stufe, Sozialzuschlag für
das erste Kind 115,80 DM
und für das zweite und jedes
weitere Kind je 115,80 DM
Erhöhung, weitere Verbes-
serungen beim Ortszuschlag
um 40 DM, 30 DM oder
20 DM in den unteren Grup-
pen, Erhöhung der allge-
meinen Zulage von 40 DM
auf 67 DM, Erhöhung des
Urlaubsgeldes von 300 DM
auf 450 DM für Beamte bis
A 8 und für Angestellte bis
Vc sowie alle Arbeiter.

1987
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
3,4 % ab 1. Januar.

1988
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
2,4 % ab 1. März.

1989
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
1,4 % ab 1. Januar.
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1990
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
1,7 % ab 1. Januar.

1991
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
6 % ab 1. Januar, Beamte ab
1. März. Einbeziehung der
allgemeinen Stellenzulage
in die lineare Erhöhung. In
den neuen Ländern Ablö-
sung der DDR-Regelungen
ab 1. Juli. Gehaltsniveau
60 %.

1992
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
5,4 % ab 1. Mai, für Ange-
stellte in II b ± I ab 1. Juni
und für Beamte ab A 13 ab
1. Juli. Einmalzahlung von
750 DM für X ± Vb und A 1 ±
A 9 und für alle Arbeiter, von
600 DM für IVb ± III und
A 10 ± A 12. Erhöhung des
Urlaubsgeldes um 200 DM.
In den neuen Ländern An-
passungs-Stufenplan mit
70 % ab 1. Mai 1992, 74 %

ab 1. Dezember 1992 und
80 % ab 1. Juli 1993.

1993
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
3 % ab 1. Januar, für Beamte
ab 1. Mai. Erhöhung der
Kinderzuschläge für Ange-
stellte X ± VIII, für Arbeiter
1 ± 4 und für Beamte A 1 ± A 5
um 10 DM monatlich.

1994
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
2 % ab 1. Juli für X ± Vc und
alle Arbeiter, ab 1. Septem-
ber für Vb ± I, ab 1. Oktober
für Beamte bis A 8 und ab
1. Januar 1995 für Beamte
ab A 9. Einfrierung des
13. Monatsgehalts auf den
Stand von 1993. Weiterer
Stufenplan in den neuen
Ländern mit 82 % ab 1. Ok-
tober 1994 und 84 % ab
1. Oktober 1995.

1995
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um

3,2 % ab 1. Mai und Einmal-
zahlung von 140 DM.

1996
Erhöhung der Grundgehäl-
ter und Ortszuschläge um
1,3 % ab 1. Januar, ab
1. März für Beamte und Ein-
malzahlung von 400 DM, für
Beamte von 300 DM. Anhe-
bung des Niveaus in den
neuen Ländern auf 85 % ab
September 1977.

1997
Einbau der Ortszuschläge
mit den Sätzen für Ledige
in die Grundgehaltstabelle,
daneben Familienzuschläge
für Verheiratete in Stufe 1,
weitere Stufen für jedes

Gehaltsniveau in den
neuen Ländern

wird angehoben

Kind, Einbau der allgemei-
nen Stellenzulagen in die
Grundgehaltstabelle und
Neuschneidung der Grund-
gehaltstabelle nach dem Be-

soldungsdienstalter und der
Leistung ab 1. Juli.

1998
Erhöhung um 1,5 % ab 1. Ja-
nuar. Anhebung des Niveaus
in den neuen Ländern auf 86,
5 % ab 1. September 1998.

1999
Erhöhung um 3,1 % ab
1. März, für Beamte ab 1. Juni
mit 0,2 %-Punkten Abschlag
für die Versorgungsrücklage,
mithin 2,9 %, Einmalzahlung
von 300 DM, in den neuen Län-
dern 259,50 DM, keine Einmal-
zahlung für Festgehaltsemp-
fänger und Anwärter, bei letz-
teren Erhöhung ab 1. März.

Bewertung des Personals

Scharf trennt er davon die
Bewertung des Personals.
Hier zeigt er die prozentua-
len Anteile der Besoldungs-
gruppe in den einzelnen
Laufbahngruppen auf (von
1951 bis 1997). Ein beredtes
Zeugnis davon, wie eine hi-
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storische Entwicklung den
gewerkschaftlichen Erfolg
dokumentiert.

Der DSTG gelangen erfolg-
reiche Vorstöûe bei den
im Bundesbesoldungsgesetz
festgelegten Stellenplanober-
grenzen, insbesondere für
Betriebsprüfung, Steuer-
fahndung, dann auch in
anderen Bereichen, wobei
die Sonderregelungen prak-
tisch durch die allgemeinen
Stellenplanobergrenzen allen
Bereichen zugute kommen.

Die DSTG hat auch neue,
angehobene Eingangsämter
durchgesetzt, und zwar

für den einfachen Dienst
mindestens A 2, in den mei-
sten Ländern A 3,

für den mittleren Dienst A 6
statt A 5 und

für den gehobenen Dienst
bei Fachhochschulabsolven-
ten A 10 statt A 9, letzteres
ist leider mit dem Inkrafttre-
ten sogleich wieder bis
heute ausgesetzt worden.

An neuen Spitzenämtern
konnte die DSTG im Laufe
der Jahre erreichen:

A 5 und A 6 im einfachen
Dienst,
A 8, A 9 und A 9 mit Zulage
im mittleren Dienst,
A 13 im gehobenen Dienst
sowie
A 16 und A 16 mit Zulage im
höheren Dienst für Vorste-
her groûer und gröûter Fi-
nanzämter,
B 2 für Abteilungsleiter bei
den Mittelbehörden.

Vorübergehend ± bis zur
Bundesbesoldungskompe-
tenz ± gelang der DSTG
in Nordrhein-Westfalen die
Einstufung der Finanzpräsi-
denten in B 4 statt B 3 und
der Oberfinanzpräsidenten
in B 8 statt B 7.

Die gesamte Stellenplan-
entwicklung, in der sich die
Vermehrung der Beförde-
rungsmöglichkeiten wider-
spiegelt, zeigt folgendes
Bild in Prozentsätzen (siehe
unten).

Die strukturellen ¾nderun-
gen im Beamtenbereich
(Eingangsämter, Spitzenäm-
ter, Stellenzulagen) konnten
weitgehend auf den Tarifbe-
reich übertragen werden.
Daneben gab es Erfolge

beim allgemeinen Tarifver-
trag für die Angestellten in
der Steuerverwaltung, im
Tarifvertrag für Techniker,
für die Angestellten in der
Datenverarbeitung und im
Tarifvertrag über Rationa-
lisierungsschutz. Für die Ar-
beiter konnte eine Neu-
struktuierung bei den Mo-
natslohntabellen durchge-
setz werden. Schlieûlich er-
reichten DSTG und DBB die
Anerkennung der Beschäfti-
gungszeiten im vergleichba-
ren öffentlichen Dienst der
ehemaligen DDR.

Zur Flexibilisierung der Stel-
lenplanobergrenzen wird
die Bundesregierung er-
mächtigt, durch Rechtsver-
ordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates be-
darf, für bestimmte Beam-
tengruppen die Stellen-
planobergrenzen zu über-
schreiten ± etwa in Lauf-
bahnen, ¹in denen in Beför-
derungsämtern höhere An-
forderungen als in ver-
gleichbaren Laufbahnen ge-
stellt werdenª (Sonder-
laufbahnen ± § 26 Abs. 4
Nr. 1) oder für bestimm-
te Funktionsgruppen (a.a.0.,
Nr. 2).

Diese Ermächtigung bot für
die DSTG auf Bundesebene
immer wieder die Chance,
für die Steuerbeamten höhe-
re Obergrenzen für die Be-
förderungsämter durchzu-
setzen ± so im Jahre 1992 für
den Regelbereich des geho-
benen Dienstes der Steuer-
verwaltung (30 v. H. in A 11,
20 v. H. in A 12, 8 v. H. in
A 13).

Diese Beförderungsmöglich-
keiten sind von einzelnen
Ländern bereits ausge-
schöpft. Andere Länder
¹hinkenª noch nach. Insge-
samt konnten zahlreiche
Beförderungsmöglichkeiten
für den Regelbereich des ge-
hobenen Dienstes geschaf-
fen werden.

Zu den Beteiligungsrechten

Die Beteiligungsrechte im
öffentlichen Dienst sind ein
Stück gelebter Demokratie

Beteiligungsrechte
auch für die DSTG

sind ¹Stück gelebter
Demokratieª

in der Verwaltung und auch
in der Steuerverwaltung.
Hermann Fredersdorf hat
sie knapp dargestellt aus
ihrer historischen Entwick-
lung heraus:

I die tatsächliche Beteili-
gung der DSTG beim
Bundesfinanzminister, bei
den Landesfinanzmini-
stern, bei der Konferenz
der Landesfinanzminister,
im Deutschen Bundestag
usw.

I die ¹institutionalisierten
Beteiligungsrechteª ge-
mäû § 94 des Bundesbe-
amtengesetzes mit den
entsprechenden landes-
rechtlichen Vorschriften
sowie in den Personalver-
tretungsgesetzen der Län-
der bis hin zur Mitbestim-
mung usw.

Zur Öffentlichkeitsarbeit

Hermann Fredersdorf hat
die Grundlage für die wirk-
same Öffentlichkeitsarbeit
der DSTG gelegt. Auf seine

Bes.-Gruppe Amtsbezeichnung 1951 rd. 1997 rd.

A 1 Amtsgehilfe ± ± ± ±
A 2 Oberamtsgehilfe 44,6 45
A 3 Hauptamtsgehilfe 55,4 55 } 9,8 10

A 4 Amtsmeister ± ± 22,1 22
A 5 Amtsmeister ± ± 42,7 43
A 5 Z/A 6 Oberamtsmeister ± ± 25,4 25

A 5 Assistent 31,7 32 ± ±
A 6 Sekretär 45,9 46 19,7 20
A 7 Obersekretär 22,4 22 25,0 25
A 8 Hauptsekretär ± ± 25,8 26
A 9 Amtsinspektor ± ± 21,0 21
A 9 Z Amtsinspektor ± ± 9,2 9

A 9 Inspektor 66,8 67
A 10 Oberinspektor 27,2 27 } 41,6 42

A 11 Amtsmann 5,4 5 29,2 29
A 12 Amtsrat 0,6 1 20,0 20
A 13 Oberamtsrat ± ± 9,2 9

A 13 Regierungsrat 70,1 70
A 14 Oberregierungsrat 23,8 24 } 61,8 62

A 15 Regierungsdirektor 4,4 4 26,2 26
A 16 Leitender Regierungsdirektor 7,9 8
A 16 Z } 2,1 2
B-Besoldung

1,7 2
2,0 2
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Öffentlichkeitsarbeit konn-
ten Werner Hagedorn, Er-
hard Geyer und Dieter
Ondracek aufbauen. Die
DSTG ist und bleibt für
die Medien eine erste
Adresse ± ein wahrer Treib-
satz für ihre berufspolitische
Arbeit.

Zur Steuerpolitik

O-Ton Hermann Freders-
dorf:

¹Es ist auf diesem Gebiet
das Verdienst der DSTG,
leider durchweg nicht
Verbesserungen erreicht,
sondern noch Schlimme-

In der Steuerpolitik
konnte die DSTG nur
Schlimmeres verhüten

res verhindert zu haben.
Es könnte ganze Biblio-
theksbände füllen, was
die DSTG an noch
schlechterer Steuerge-
setzgebung zu Fall ge-
bracht hat, sagte einmal
ein Steuerabteilungslei-
ter des Bundesfinanzmi-
nisteriums. 50 Jahre lang
gab und gibt es auch
zum Schaden der meisten
Steuerzahler nur Flick-
schusterei, obwohl bisher
alle Bundesregierungen
eine Steuerreform mit
Steuervereinfachung ver-
sprochen haben.

Nur auf drei Gebieten kann
in den letzten 50 Jahren von
Einzelreformen die Rede
sein:

I 1968 = neues Umsatzsteu-
errecht,

I 1977 = neue Abgabenord-
nung,

I 1977 = neues Körper-
schaftsteuerrecht.

Beim letzten Bereich gelang
dabei leider keine Vereinfa-
chung. Auch die verspro-
chene Harmonisierungswir-
kung auf die EU blieb bisher
aus. Bei der Umsatzsteuer
blieb die Vereinfachung,
nicht zuletzt wegen der fal-
schen Steuerung auf der
EU-Ebene, bisher auch auf
der Strecke, sie kann aber
mit der Einführung des Ur-
sprunglandprinzips noch
kommen.ª

¹Aufruf zum
Steuerwiderstandª
des Steuerzahler-
bundes ist unsinnig

Von einem ¹Aufruf zum
Steuerwiderstandª titelte
die Bildzeitung am 5. Mai
1999 und berichtete, daû der
Präsident des Steuerzahler-
bundes zum Steuerwider-
stand aufgerufen habe. Alle
Steuerzahler sollten ihren
Steuererklärungen einen
Protestbrief beifügen und
fordern, daû die Bescheide
nur vorläufig ergehen.

Der DSTG-Bundesvorsit-
zende Dieter Ondracek hat
in mehreren Pressegesprä-
chen und Interviews darauf
hingewiesen, daû diese Ak-

Ondracek:
Aktion füllt bloû

Papierkörbe
der Finanzämter

tion verfehlt sei und allen-
falls die Papierkörbe der Fi-
nanzämter füllen kann. Eine
so angelegte Kampagne sei
sinnlos, weil die Finanzäm-
ter für die Probleme nicht
verantwortlich sind. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den Finanzämter sind
vielmehr Leidtragende und
Hauptbetroffene der hek-
tischen und unstimmigen
Gesetzgebung. Wenn zu
Protesten aufgerufen wird,
so sollten diese an die rich-
tigen Adressaten, die Bun-
desregierung und die Da-
men und Herren Abgeord-
neten des Bundestages, ge-
richtet werden.

Die Protestbriefe an die Fi-
nanzämter sind auch deswe-
gen unsinnig, weil keine

Abgabenordnung
regelt Fälle

für Vorläufigkeits-
vermerke

Kollegin und kein Kollege
am Finanzamt von sich aus
bestimmen kann, ob er ei-
nen Bescheid für vorläufig
erklärt oder nicht. Die Fra-
ge der Vorläufigkeitsver-

merke ist in der Abgaben-
ordnung gesetzlich geregelt
und steht nicht im Belieben
der einzelnen Bearbeiterin-
nen oder Bearbeiter.

Wenn in dem gleichen Pres-
sebericht festgestellt werde,
¹selbst Finanzämter blicken
nicht mehr durchª, so liege
dies allenfalls daran, daû die
Gesetze mit äuûerst knap-
pem Zeitvorlauf und teilwei-
se sogar rückwirkend ange-
wendet werden müssen und
daû ratsuchende Bürgerin-
nen und Bürger beim Fi-
nanzamt zu einem Zeit-
punkt nachfragen, zu dem
die Bearbeiterinnen und Be-
arbeiter selbst die Gesetzes-

texte noch nicht in Händen
haben.

Die Stellungnahme des
DSTG-Bundesvorsitzenden
wurde in zahlreichen Tages-
zeitungen und Rundfunk-

Positives Medienecho
auf DSTG-Kritik

am Steuerzahlerbund

interviews aufgegriffen. Le-
diglich die Bildzeitung, die
den Aufruf des Präsidenten
des Bundes der Steuerzahler
groû herausstellte, brachte
die Stellungnahme Ondra-
ceks in ihrem Blatt nicht un-
ter.
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Austausch mit
Besuchern
aus Taiwan

Eine Delegation hoher Be-
amten aus Taiwan (Repu-
blik China) unter Leitung
des Vize-Generaladmini-
strators Yu-Chan Ou wurde
am 20. April 1999 im DSTG-
Haus in Bonn von Bun-
desgeschäftsführer Paul
Courth und Bundesjugend-
leiter Markus Griebenow
empfangen. ¹Das wieder-
vereinigte Deutschland an
der Schwelle zu einem ver-
einten Europaª war das Ge-
neralthema einer Exkursion
der chinesischen Delega-
tion mit Besuchen bei
der DBB-Bundesleitung,
den DBB-Mitgliedsverbän-
den und Verwaltungsspit-
zen in Berlin, Bonn und Thü-
ringen.

Paul Courth und Markus
Griebenow berichteten über
den deutschen Einigungs-
prozeû, den Aufbau einer
Finanzverwaltung und der
Deutschen Steuer-Gewerk-
schaft in den jungen Bun-
desländern.

Dieser Einigungsprozeû sei
nunmehr in die europäische

Integration eingemündet.
Der Europäische Binnen-
markt zum 1. Januar 1993,
aber auch der Euro zum
1. Januar 1999 seien Weg-
steine auf diesem Prozeû
der europäischen Einigung.

Das Steuerdumping, die
notwendige Harmonisie-
rung zumindest der Struktu-
ren auch der direkten Steu-
ern, die Steuer- und Wirt-
schaftskriminalität über die
Ländergrenzen hinweg usw.
waren weitere Gesprächs-
punkte mit der hochkarä-
tigen taiwanesischen Dele-
gation.

BVG bestätigt
Rentenpolitik
des DBB

D er Deutsche Beam-
tenbund begrüût
die am 28. April

1999 veröffentlichte Ent-
scheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts zur
Rentenüberleitung und
sieht sich in seiner Rechts-
auffassung durch die Ur-
teile bestätigt. Die Karls-
ruher Richter entschieden,
daû die Altersversorgung

von Rentnern, die in der
ehemaligen DDR einem
Zusatz- oder Sonderver-
sorgungssystem angehör-
ten, auf einer höheren Ba-
sis neu berechnet werden
muû.

Vor allem frühere Wissen-
schaftler, Pädagogen, Medi-
ziner und Techniker haben
durch die Überführung in
das westdeutsche Renten-
versicherungssystem und
die damit verbundene Be-
rücksichtigung der Beitrags-
bemessungsgrenze ihre zu
DDR-Zeiten erworbenen
Zusatz- bzw. Sonderversor-
gungsansprüche ganz oder

Ansprüche aus Zeiten
der DDR auf Zusatz-
versorgung müssen

berücksichtigt werden

teilweise verloren. Wegen
ihres fortgeschrittenen Le-
bensalters haben die Betrof-
fenen auch keinerlei Aus-
sicht mehr sich selbst noch
ohne Altersversorgung zu
verbessern.

Nachdem das Gericht u.a.
auch in von DBB-Mitglie-
dern mit Rechtsschutz des
Bundes der Ruhestandsbe-
amten, Rentner und Hin-
terbliebenen angestrengten
Verfahren die Regelungen
des Rentenüberleitungsge-
setzes für teilweise verfas-
sungswidrig erklärt hat, er-
wartet der DBB schnellst-

mögliche gesetzliche Kor-
rekturen. Zumindest annä-
hernd müsse eine gleich ho-
he Altersversorgung der Be-
troffenen wie für entspre-
chende Berufsgruppen in
den alten Bundesländern
sichergestellt werden.

Tauschecke

StI`in aus NRW (OFD Düs-
seldorf) sucht dringend
Tauschpartner/in aus Hes-
sen (Finanzämter in Frank-
furt).

StOS`in aus NRW (OFD Düs-
seldorf) sucht Tauschpart-
ner/in aus dem Bereich der
OFDen Stuttgart oder Frei-
burg.

StAR`in aus Berlin sucht
Tauschpartner/in aus dem
Geschäftsbereich der OFD
Kiel, insbesondere in den
Finanzämtern Itzehoe, Neu-
münster, Rendsburg, Kiel
oder in der OFD.

StI`in z. A. aus NRW (OFD
Münster ± Finanzamt Sie-
gen) sucht dringend Tausch-
partner/in aus Bayern (OFD
Nürnberg ± Finanzamt Bad
Kissingen oder Umgebung).

StAf aus NRW (OFD Düssel-
dorf) sucht Tauschpartner/in
aus den Bereichen der OFD
Berlin und näherer Umge-
bung.

Die frühere DSTG-Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz,
Brigitte Stopp, wurde am Landesvertretertag des

Deutschen Beamtenbundes Rheinland-Pfalz mit groûer
Mehrheit erneut zur DBB-Landesbundvorsitzenden

gewählt.

Der DSTG-Bundesvorsitzende gratulierte Brigitte Stopp
und wünschte ihr weiterhin alles Gute und die glückliche

Hand, dieses schwierige Amt gut auszuführen.

Zeitplan ¹FISCUSª

Die EDV ist das Kernstück einer modernen Verwaltungsor-
ganisation. Dies gilt in besonderer Weise für die Steuerver-
waltung, allerdings in den Grenzen, die durch die Steuer-
rechtspflege gesetzt sind.

Besonders vorrangig ist die Organisationsstruktur im Be-
reich der EDV und der Informationstechnik in den Bundes-
ländern einander anzugleichen, um auch in diesem sensi-
blen Bereich der Verwaltungsorganisation bundeseinheitli-
che Maûstäbe zu erreichen. Diesem Ziel dient das Projekt
¹FISCUSª ± ein Gemeinschaftsprojekt der Bundesländer
und des Bundes auf der Grundlage eines Verwaltungsab-
kommens. Das Softwaresystem besteht aus einer Reihe von
Teilprodukten. Das erste Produkt ¹Vollstreckungª ist be-
reits im Jahre 1998 eingesetzt worden. Ziel ist es, daû bis
zum Jahre 2006 alle Länder die neuen Produkte nutzen.

Der Zeitplan von 1998 bis 2006 auf der nächsten Seite:
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